
Verfahrens zur Folge haben könnten, wenn 
z. B. in der Sache Aussage gegen Aussage 
steht oder zwei völlig entgegengesetzte Sach
verständigengutachten vorhanden sind. Ab
gesehen davon, daß damit die Überzeugungs
kraft der in der Anklageschrift enthaltenen 
Ausführungen verstärkt wird, versetzt der 
Staatsanwalt das Gericht sowie den Beschul
digten und dessen Verteidiger in den Stand, 
die Stichhaltigkeit der Erwägungen des 
Staatsanwalts zu überprüfen.

Ob und in welchem Umfang in der An
klageschrift eine juristische Beurteilung 
der strafbaren Handlung notwendig ist, 
hängt vom Einzeifall ab.

Während es bei juristisch unkomplizierten 
Sachen genügt, die Straftatenart und gege
benenfalls auch noch die Variante des ver
letzten Tatbestandes namentlich zu benennen, 
kann, wenn nicht ohne weiteres erkennbar 
ist, ob und warum die Handlung eine Straf
rechtsnorm erfüllt, auf rechtliche Erörterun
gen nicht verzichtet werden.
Das trifft zu, wenn ein Grenzfall zwischen 
strafloser Vorbereitung und strafbarem Ver
such gegeben ist, zwischen Diebstahl und 
Raub, zwischen Betrug und bloßer uner
laubter Handlung nach Zivilrecht usw. Vor 
allem in Arbeitsschutz-, Brandschutz- und 
Verkehrssachen zeigt sich immer wieder, wie 
notwendig eine sorgfältige rechtliche Würdi
gung ist. Dort ist es z. B. erforderlich, daß 
der Staatsanwalt bereits in der Anklage
schrift unter Hinweis auf die in Frage kom
menden Gesetze, Verordnungen, Anordnun
gen, innerbetriebliche Bestimmungen usw. 
die sich daraus für den Beschuldigten er
gebenden Rechtspflichten darlegt und daß 
er sachliche Ausführungen zur Kausalität, 
zum eingetretenen Schaden und zur Schuld
form macht.

Liegt ein Antragsdelikt vor (§ 2 StGB), an 
dessen Verfolgung ein öffentliches Inter
esse besteht, ist in der Anklageschrift auf 
dieses öffentliche Interesse hinzuweisen. 
Allerdings bedarf es keiner ausdrück
lichen Begründung, da das Gericht ohne
hin an die Erklärung des Staatsanwalts 
gebunden ist.

e) Den Schluß der Anklageschrift bilden die 
Anträge des Staatsanwalts an das Ge
richt. In ihnen ist das sachlich und örtlich 
zuständige Gericht, vor dem die Haupt
verhandlung stattfinden soll, zu bezeich
nen sowie zu beantragen, das Hauptver
fahren zu eröffnen und Termin zur 
Hauptverhandlung anzuberaumen (§ 155

Abs. 1). Weitere Anträge können je nach
Sachlage sein,
— über Schadenersatzanträge Geschä

digter, ihnen Gleichgestellter oder des 
Staatsanwalts mit zu entscheiden,

— einen bestimmten Bürger als gesell
schaftlichen Ankläger oder gesell
schaftlichen Verteidiger zuzulassen,

— den Haftbefehl aus den Gründen sei
nes Erlasses aufrechtzuerhalten, den 
Haftgrund abzuändern oder ihn auf
zuheben,

— dem Beschuldigten gemäß § 63 Abs. 2 
einen Verteidiger zu bestellen (bzw. 
dem jugendlichen Beschuldigten — so
fern kein Fall des § 72 Abs. 1 und 2 
gegeben ist — einen Beistand beizu
ordnen),

— die Hauptverhandlung unter Aus
schluß der Öffentlichkeit durchzu
führen (§ 211 Abs. 2),

— die Strafsache mit einem gegen den 
Beschuldigten bereits anhängigen an
deren Strafverfahren zu verbinden 
(§ 219),

— über den Vollzug der in einer frühe
ren Strafsache gegen den Beschuldig
ten angedrohten (§§ 344 und 358) 
oder zur Bewährung ausgesetzten 
(§ 350 a, § 358) Freiheitsstrafe mit zu 
entscheiden,

— dem Beschuldigten die Anklageschrift 
gemäß § 203 Abs. 3 nur zur Kenntnis 
zu bringen.

Im Zusammenhang mit der Anklage soll 
der Staatsanwalt Vorschläge über den zur 
Teilnahme an der Hauptverhandlung beson
ders einzuladenden Personenkreis sowie den 
Ort und die Zeit der Hauptverhandlung un
terbreiten (§ 155 Abs. 3). Hat der Staatsan
walt Maßnahmen zur Beseitigung von Ur
sachen und Bedingungen der Straftat veran
laßt, sind diese — zwecks Vermeidung von 
Doppelarbeit durch das Gericht — von ihm 
aktenkundig zu machen (§ 155 Abs. 2).

Entscheidet sich der Staatsanwalt zur An
klageerhebung, hat er stets zu prüfen, wel
ches Gericht für die Anklageerhebung sach
lich und örtlich zuständig ist. Auch prüft er, 
inwieweit die Voraussetzungen für ein be
schleunigtes Verfahren (§ 257) vorliegen und 
ob es aus Gründen einer schnellen und wirk
samen Reaktion auf die Straftat notwendig
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